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K 0006/2020 (DBK) 

Kleine Anfrage Michael Kummli (FDP.Die Liberalen, Subingen): Auswärtiger Schul-

besuch auf Grund fehlender Tagesstrukturen (28.01.2020)  

 

Vermehrt ist festzustellen, dass heute beide Elternteile berufstätig sind. Etliche Gemeinden 

setzen sich momentan mit dem Aufbau vorschulischer Strukturen oder Tagesstrukturen gene-

rell auseinander. Besonders in kleineren Gemeinden sind Kita-Plätze nur in begrenzter Anzahl 

oder gar nicht vorhanden. Entsprechend nehmen Anfragen, ob ein auswärtiger Schulbesuch 

am Ort der Kita anstatt der Wohngemeinde möglich ist, zu. Insbesondere auch bei mehreren 

Kindern pro Familie.  

Gemäss Volksschulgesetz vom 14.09.1969 ist die Schulpflicht grundsätzlich beim Schulträger 

des Wohnortes zu erfüllen. In besonderen Fällen kann das Departement für Bildung und Kul-

tur den Besuch an einem anderen Ort gestatten. Basierend auf diesem Gesetz und den ent-

sprechenden Vollzugsverordnungen, bitte ich das Volksschulamt höflich, mir folgende Fragen 

zu beantworten: 

 

1. Welche Gründe gibt es für das VSA, Ausnahmen vom Prinzip «Schulbesuch beim Schulträ-

ger des Wohnorts» zu gestatten? 

2. Gilt Berufstätigkeit der Eltern als Grund für eine solche Ausnahme? 

3. Gelten vorhandene oder fehlende Tagesstrukturen als Grund für eine solche Ausnahme? 

4. Wurden bereits Ausnahmen mit der Begründung «Berufstätigkeit der Eltern» und/oder 

«Tagesstrukturen» erteilt?  

5. Falls ja: Wie sind die betroffenen Gemeinden in den Entscheidungsfindungsprozess invol-

viert? 

6. Wie können sich betroffene Gemeinden gegen einen Entscheid des VSA wehren, falls sie 

mit diesem nicht einverstanden sind? 

7. Wie werden die Kosten für den Schulbesuch aufgeteilt und wer ist für den Schulweg ver-

antwortlich? 

8. Wie ist die generelle Haltung, wie man in Zukunft seitens Volksschulamt mit dieser Prob-

lematik umgehen will? 

 

Begründung 28.01.2020: Im Vorstosstext enthalten. 

 

Unterschriften: 1. Michael Kummli (1) 


